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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Auf Vermittlung der Kartellkommission wurde bei den Generika eine gewisse
Annäherung der Positionen erzielt, insofern als die Handelsmargen der Generika etwas
angehoben wurden, was dazu führen dürfte, dass vermehrt preisgünstige
Nachahmerprodukte verschrieben werden. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.08.1990
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von der revidierten Verordnung über die Arzneimittelpreiskontrolle, welche
auf den 1. Januar 1996 in Kraft trat, nahm das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV)
die Preise von rund 280 Präparaten unter die Lupe. Kernpunkt des neuen Vorgehens
ist ein Preisvergleich mit Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. In einer ersten
Überprüfung wurden für 70 ältere, patentabgelaufene Medikamente die Preise gesenkt,
gleichzeitig aber für 90 neuere Arzneimittel Preiserhöhungen vorgenommen, da diese
Produkte im internationalen Vergleich zu billig abgegeben würden. Nach dem gleichen
Vorgehen werden bis zum Jahr 2000 alle Medikamente verbilligt, die vor 1985 auf den
Markt gekommen sind. Das soll zu Einsparungen von gut CHF 500 Mio. führen; der
verbesserte Patentschutz auf den neueren Medikamenten wird demgegenüber mit rund
CHF 70 Mio. zu Buche schlagen. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.04.1996
MARIANNE BENTELI

Auf den 15. Februar setzte das BSV die im Vorjahr beschlossene Preiskürzung für 126
Medikamente, deren Patentfrist abgelaufen und deren Verkaufspreis im Ausland viel
niedriger ist als in der Schweiz, in Kraft. Die Preissenkung (je nach Medikament
zwischen 3% und 56%) war für 37 Medikamente von 13 Herstellern vorerst nur
provisorischer Natur, da diese gegen die Preiskorrekturen Rekurs beim Eidg.
Versicherungsgericht erhoben, welches ihrer Einsprache allerdings die aufschiebende
Wirkung entzog. Dennoch liefen die Verhandlungen zwischen dem BSV und der Pharma-
Industrie - wenn auch harzig - weiter. Ziel der Gespräche ist eine Preissenkung um
mindestens 10% für alle Arzneien, deren Patentfrist abgelaufen ist, sowie eine
Anpassung an das europäische Niveau für die neueren Medikamente. Auf den 15.
September wurde die zweite Etappe der Preissenkungen eingeläutet. Diesmal waren 74
Medikamente betroffen. In 45 Fällen fochten die Hersteller auch diese Verfügung mit
einer Beschwerde an; sieben Medikamente wurden von den Herstellern gar vom Markt
zurückgezogen. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.01.1997
MARIANNE BENTELI

Trotz öffentlich geäusserter Missbilligung durch den Preisüberwacher, der am
ursprünglichen Konzept festhalten wollte, einigten sich das BSV und die Pharmabranche
auf einen Kompromiss in der zweiten Preissenkungsrunde. Demnach wird für die
Festsetzung der Preise der älteren Medikamente nicht der Ladenpreis in den
vergleichbaren europäischen Ländern herangezogen, sondern der Fabrikabgabepreis.
Damit bleiben diese Heilmittel in der Schweiz weiterhin um rund einen Drittel teurer als
in den Referenzstaaten Deutschland, Dänemark und Niederlande. Im Gegenzug
verpflichteten sich die Hersteller und Importeure, die von ihnen zwischen 1996 und
1998 eingereichten Beschwerden zurückzuziehen. Auf den 15. September läutete das
BSV die dritte Preissenkungsrunde ein und verfügte eine Verbilligung von bis zu 70% für
113 weitere ältere Medikamente; in 20 Fällen wurde von den Produzenten erneut
Beschwerde eingereicht. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 09.04.1998
MARIANNE BENTELI

Im Gleichklang mit der im Vorjahr vom Detailhandelisten Denner eingereichten
Volksinitiative “für tiefere Arzneimittelpreise” setzte sich der Preisüberwacher nicht
nur für eine Senkung der Verkaufspreise in der Schweiz ein, sondern auch dafür, dass
alle in den Nachbarländern zugelassenen Medikamente in der Schweiz ohne zusätzliche
Bewilligung verkauft werden dürfen. Gleichzeitig prüfte die Wettbewerbskommission,
welche rechtlichen Hindernisse diesen Parallelimporten im Weg stehen. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.04.1998
MARIANNE BENTELI
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Ausgehend von den Ergebnissen eines im Vorjahr vom EDI einberufenen runden Tisches
zum Thema Medikamentenkosten und nach intensiven Abklärungen mit den
interessierten Verbänden, der Wettbewerbskommission und dem Preisüberwacher
beschloss der Bundesrat, ab dem 1. Juli neben Deutschland, Dänemark und den
Niederlanden auch Grossbritannien als Vergleichsland bei der Festlegung des
Vergütungspreises eines Medikaments hinzuzuziehen; die Nachbarländer Frankreich,
Italien und Österreich werden subsidiär in den Vergleich einbezogen. (Mit dem
Entscheid, nur Grossbritannien vollumfänglich in den Preisvergleich einzubeziehen,
kam der Bund den Einwänden der Pharmaindustrie entgegen.)  Der Preis eines neu
zugelassenen Arzneimittels wird neuerdings bereits nach zwei Jahren wieder überprüft
und nicht erst nach Ablauf der Patentschutzfrist. Wird dabei festgestellt, dass der Preis
zu hoch war, muss das betroffene Pharmaunternehmen die entsprechenden
Einnahmenüberschüsse zugunsten der Versicherten zurückerstatten. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.07.2002
MARIANNE BENTELI

Mitte April gab der Bundesrat bekannt, eine Einigung im Streit um die
Medikamentenpreise für die Dauer von 2013 bis 2015 erzielt zu haben. Die
Pharmabranche wollte nicht akzeptieren, dass der Bundesrat im vergangenen Jahr
beschlossen hatte, die Medikamentenpreise zu senken, und legte beim Bundesgericht
zahlreiche Beschwerden ein. Das EDI beantragte nun dem Bundesrat, das
Zulassungsverfahren für Medikamente zu beschleunigen. Vertreter der Pharmabranche
veranlassten im Gegenzug, dass ihre Mitglieder die bei Gericht hängigen Beschwerden
zu Medikamentenpreisen zurückziehen und darauf verzichten würden, neue
einzureichen. Damit wurde die vom Bundesrat beschlossene Senkung der
Medikamentenpreise wirksam. Ziel ist es, das Zulassungsverfahren zu verkürzen, damit
das BAG bei Vorliegen eines zeitgerecht und vollständig eingereichten Gesuchs innert
60 Tagen nach der Zulassung eines Arzneimittels durch Swissmedic über die Aufnahme
in die Spezialitätenliste entscheiden kann. Dies bedeutet eine erhebliche Reduktion der
Verfahrensdauer und zusätzliche Einsparungen von rund CHF 720 Mio. Gleichzeitig wird
ein neuer Preisfestsetzungsmechanismus ab Anfang 2015 ausgearbeitet. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 08.05.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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